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Erst seit kurzem sind Studierende mit 
der Frage konfrontiert, wie es nach dem 
grundstudium weitergehen soll. Seit der 
anpassung der Studienstruktur an die 
Bologna-Bestimmungen ist es notwendig, 
sich nach dem Bachelor für oder gegen ein 
Masterstudium zu entscheiden. aber die 
diesbezüglichen Erfahrungswerte sind bei 
allen Beteiligten gering. Viele regelungen 
sind noch schwammig und undurchsichtig 
sowie ständigen Veränderungen und anpas-
sungen unterworfen. Die unterschiede 
zwischen verschiedenen hochschulen und 
Programmen sind enorm. Daher stellt die 
österreichische hochschülerInnenschaft 
nun erstmals eine Broschüre zum thema 
Masterstudium zur Verfügung, um dir bei 
den ersten Schritten auf deinem weg in 
ein Masterstudium ein wenig orientierung 
zu geben.

Bevor du dich für einen lehrgang ent-
scheidest, solltest du dich gut informieren. 
Viele Faktoren spielen eine rolle. Bleibst 
du im Inland oder zieht es dich ins aus-
land? Studierst du berufsbegleitend oder 
nicht? und wie sieht es überhaupt mit den 
ganzen Beihilfen aus?

Liebe Studentin, lieber Student!
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In der Masterbroschüre findest du jede 
Menge tipps zur wahl deines Programms 
und eine Fülle nützlicher links. wir schaf-
fen einen überblick über die Probleme, die 
auf dich zukommen können, insbesondere 
was die Zugangsvoraussetzungen an uni-
versitäten, Fhs (Fachhochschulen) und Phs 
(Pädagogische hochschulen) betrifft.

Diese Broschüre ist ein erster Schritt und 
soll laufend aktualisiert und weiterentwi-
ckelt werden. wenn dir „blinde Flecken“ 
auffallen oder deine Erfahrungen in der 
Broschüre nicht widerspiegelt werden, 
dann zögere nicht uns zu kontaktieren: 
bipol@oeh.ac.at. Du kannst dich auch 
gerne mit individuellen anliegen an uns 
wenden. unsere Beratungszeiten findest 
du online auf www.oeh.ac.at/referate/refe-
rat_fuer_bildungspolitik/ oder du schickst 
uns ein E-Mail. 

In diesem Sinne wünschen wir dir viel 
Spaß und Erfolg bei deinem Masterstudi-
um.

Dein Bildungspolitisches referat



So ein Studileben hat seine schönen Seiten 
– und ist trotzdem hart genug. Es gestaltet 
ist andere als einfach, den Durchblick bei 
gesetzen und Verordnungen zu Beihilfen 
oder deinen rechten und Möglichkeiten im 
Studium zu haben. Mit dieser Broschüre 
unterstützen wir dich dabei ebenso wie 
mit der Beratung in den referaten der 
öh-Bundesvertretung – per E-mail, telefon 
oder Skype. Die öh ist als deine Vertretung 
immer die erste anlaufstelle für deine 
Fragen, Probleme, anliegen oder Ideen. Seit 
1. Juli hat die öh eine neue Exekutive, die 
die nächsten beiden Jahre für dich arbeiten 
wird – ganz nach dem Motto:

Politik, die wirkt. Service, das hilft.

Für uns ist klar, dass Service einer der 
zentralen aufgabenbereiche der öh ist. Die 
öh leistet für dich Beratungsarbeit in allen 

Fragen, die dein Studierendendasein betref-
fen; sie druckt Informations-Broschüren, 
organisiert für dich z.B. den Mensabon und 
die Studierendenversicherung, unterstützt 
dich bei rechtlichen Problemen und vieles 
mehr. Für uns ist aber auch klar, dass Ser-
vice allein nicht ausreicht, um die Situation 
an den universitäten, den Fachhochschu-
len und Pädagogischen hochschulen zu 
verbessern. wir wollen der öh wieder ein 
politisches gesicht geben und die bildungs-
politische Diskussion konstruktiv und
kritisch mitgestalten. um deinen Interes-
sen gehör zu verschaffen, braucht es eine 
starke, durchsetzungsfähige öh. wir wollen 
sie dazu machen.

Deine öh-Bundesvertretung
Sigrid Maurer, thomas wallerberger, 
Mirijam Müller

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

V.l.n.r.: 
Sigrid, thomas, Mirijam

Vorwörter
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wie finde ich meinen Master?2



als du mit dem Bachelorstudium begon-
nen hast, hast du dir vielleicht noch nicht 
so viele gedanken über deinen Master 
gemacht. aber nun stehst du erneut vor 
der Qual der wahl. Mit dem Bachelor hast 
du eine grundlage geschaffen, weißt aber 
vielleicht noch nicht so recht, wie du darauf 
aufbauen sollst. Im Folgenden wollen wir 
dir ein paar ratschläge geben, wie du bei 
der wahl deines Masterprogrammes vorge-
hen könntest!

am Beginn steht die Frage, ob du überhaupt 
ein Masterstudium beginnen sollst. reicht 
der Bachelor für den arbeitsmarkt oder ist 
ein Master notwendig? wie sieht es mit der 
internationalen Erfahrung aus? Die wissen-
schaft hat dazu Daten und Erfahrungswerte 
angesammelt, die wir dir im folgenden kapi-
tel präsentieren wollen. Vielleicht helfen dir 
die Infos bei deiner Entscheidung.

Der übergang vom Bachelor 
zum Master

was den übergang vom Bachelor in den 
Master angeht, liegen die universitäten klar 
voran. aktuell absolvieren dort 83% aller 
Bachelorstudierenden auch einen Master, 
auf Fachhochschulen hingegen nur 62%. 
Die erwähnte Studie versucht der Frage auf 
den grund zu gehen, wieso sich so wenige 
Studierende dazu entschließen, direkt nach 
dem Bachelor-abschlussschluss direkt ins 
Berufsleben einzusteigen.

Achtung! 

über 80% aller Bachelorstudierenden 
auf den universitäten absolvieren auch 
einen Master. auf den Fhs sind es nur 
etwa 60%.

Bachelor – Master:  
was sagt die wissenschaft?
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Es besteht gerade in österreich, aber auch 
in vielen anderen Bologna-ländern, immer 
noch eine große Skepsis gegenüber der 
neuen Studienstruktur, sowohl von Seiten 
der Privatwirtschaft, des öffentlichen 
Bereiches sowie der Studierenden selbst. 
oftmals fehlt am arbeitsmarkt auch das 
nötige wissen über die neuen Studienpläne. 
Studierende haben angst davor im Ver-
gleich zu Diplom-absolventInnen nicht als 
akademikerInnen wahrgenommen zu werden 
und weniger bezahlt zu bekommen. Zudem 
glauben sie, dass ihre Qualifikationen 
tendenziell geringer geschätzt werden und 
ihr Studienabschluss weniger an jeweilige 
Jobprofile angepasst sein könnte. Es fällt 
auch auf, dass bei Bachelorstudien der 
Zusammenhang zwischen dem absolvierten 
Studienprogramm und den auszuführenden 
tätigkeiten im Beruf weniger eng ist als bei 
Diplom- oder Master-absolventInnen. 

Internationale Mobilität

grundsätzlich besteht in österreich das Pro-
blem, dass die Mobilitätszahlen (laut dem 
universitätsbericht 2008) seit der umstel-
lung auf die neue Studienstruktur zurückge-
hen, anstatt zu steigen. Dabei sind es vor 
allem die Bachelorstudierenden die Sorgen 
bereiten. unter ihnen haben gerade einmal 
17% zumindest kurzfristig außerhalb öster-
reichs studiert. 71% von ihnen haben über-

haupt keine auslandserfahrungen (also auch 
keine Sprachkurse, Praktika o.ä. im ausland 
absolviert). wenn Studierende mobil sind, 
sammeln sie ihre auslandserfahrungen also 
vorwiegend nach abschluss des Bachelor-
studiums bzw. im Zuge des Masterstudiums. 
hier liegt die rate mit 35% vergleichsweise 
hoch. als Mobilitätshindernisse werden vor 
allem das Fehlen nötiger finanzieller Mittel 
sowie der befürchtete Verlust von Studien-
zeit angegeben. Die wichtigsten Finanzquel-
len sind zuallererst die Familie und dann 
eigene Ersparnisse bzw. Einkünfte.

Bachelor – Master: was sagt die wissenschaft?
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kein Bachelorstudium gleicht dem anderen, 
vor allem wenn es darum geht, danach 
einen passenden Master zu finden.

Deshalb ist es wichtig, dass du dich zu-
nächst einmal erkundigst, welche Master-
studienrichtungen dir mit deinem Bache-
lorstudium zur Verfügung stehen. Dabei 
ist es empfehlenswert, zunächst an deiner 
eigenen hochschule zu beginnen und dich 
dann an anderen österreichischen universi-
täten oder im ausland umzusehen.

Je nach Studienrichtung wirst du bei deiner 
Suche auf unterschiedlich viele in Frage 
kommende Masterprogramme stoßen. Einer-
seits gibt es Studienrichtungen, die schon 
im Bachelor so stark spezialisiert sind, dass 
sie dir wenig auswahlmöglichkeiten bieten. 
andererseits vermitteln manche Studien-
richtungen eine so breite Basis, dass die 
Möglichkeiten fast endlos erscheinen.

Linktipps! 

Einen überblick verschaffst du dir am 
Einfachsten über online-Portale:

www.studienwahl.at 
Eine Seite mit allen Studienrichtungen, 
die es aktuell in österreich gibt.

www.wegweiser.ac.at 
Ein online-Portal für unis und Fhs, 
auch mit Jobanzeigen.

Möglichkeiten abchecken

2.2
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Ein Problem am wegesrand

Vielleicht bist du auch mit einem Problem 
konfrontiert, dass sich vor allem durch die 
relativ neue Struktur der Studien infolge der 
Bologna-regelung in unsere hochschulland-
schaft eingeschlichen hat: die Durchlässig-
keit zwischen Bachelor und Master. nicht 
immer ist auf den ersten Blick ersichtlich, 
welche Bachelorstudien für einen Master 
notwendig sind. wenn du dich im Internet 
umschaust, wirst du oft Sätze wie „ab-
schluss eines fachlich in Frage kommenden 
Bakkalaureatsstudiums oder gleichwertigen 
Studiums“ lesen, ohne dass dies genauer 
definiert wird. 

So kommst du an die entsprechende Infor-
mation:

1. Erforsche zunächst den Studienplan 
des entsprechenden Masterstudiums. 
Dieser enthält für gewöhnlich eine ge-
naue auflistung, wie viele EctS in den 
einzelnen Studienbereichen nötig sind, 
um zum Masterstudium zugelassen zu 
werden.

2. oft bestehen aber keine klaren Verord-
nungen, die festhalten, welcher Ba-
chelor zu welchem Master berechtigt. 
Darüber hinaus sind die Informationen 
auf den homepages der universitäten 
meist sehr undurchsichtig. wende dich 
in diesem Fall direkt an die Studien-

programmleitung – oder eine Stelle 
mit vergleichbaren kompetenzen – und 
informiere dich vor ort.

3. Deshalb ist es wichtig, dir rechtzeitig 
über die wahl deines Masterstudiums 
gedanken zu machen, damit dir genug 
Zeit bleibt, antworten auf diese Fragen 
einzuholen.

Achtung! 

um eine solche anfrage beantworten zu 
können, braucht die Studienrichtung, 
bei der du nachfragst, deinen Studi-
enplan. Deshalb ist es wichtig, dass 
du in deiner anfrage nicht nur genau 
aufschlüsselst, was du wo studierst, 
sondern auch auf den entsprechenden 
Studienplan verweist, damit sich die 
Zuständigen einen Eindruck von deinem 
Vorwissen machen können! 

Es kann vorkommen, dass deine fachliche 
Eignung nicht ausreichend ist. Davon soll-
test du dich in der regel nicht entmutigen 
lassen, weil meist die Möglichkeit besteht, 
den fraglichen Stoff innerhalb eines Se-
mesters nachzuholen. In so einem Fall wird 
dir genau mitgeteilt, welche Prüfungen du 
aus dem jeweiligen Fach nachholen musst, 
und ob du sie während des Masterstudiums 
oder davor nachholen musst. Falls letzteres 
zutrifft, bist du nicht „normal“ an der uni 

Möglichkeiten abchecken
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angemeldet, solange du außerordentlich 
Fächer nachholen musst. Deshalb kann 
temporär dein anspruch auf Familien- und 
Studienbeihilfe erlöschen! genauere Infor-
mationen dazu findest du auch im Sozialteil 
ab Seite 41.

Achtung! 

leider passiert es immer noch sehr 
häufig, dass vor allem universitäten die 
abschlüsse von Fachhochschulen nicht 
als vollwertiges Studium anerkennen, 
weshalb du besonders beim wechsel 
von der Fh zur uni darauf acht geben 
musst, Verlustzeiten einzukalkulieren.
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Ein Studium im ausland ist mit vielen 
Schwierigkeiten verbunden. neben sprach-
lichen hürden, anrechnungsproblemen, 
wohnungssuche und bürokratischen auf-
nahmeverfahren spielen immer auch private 
Erwägungen eine große rolle. Prinzipiell 
gilt: Ein auslandsstudium muss gut überlegt 
und geplant werden. allein für die Bewer-
bung solltest du mit einem knappen Jahr 
Vorlaufzeit rechnen, da die meisten Bewer-
bungsfristen für einen Studienbeginn ab 
herbst im Frühjahr des selben Jahres enden. 
Es kann auch besonders schwierig sein, 
sich einen überblick über die angebotenen 
Programme zu machen.

Linktipps! 

Es gibt keine europaweite Datenbank 
mit allen Masterstudienrichtungen, des-
halb hier nur einige orientierungshilfen:

www.daad.de/ausland
Eine deutsche Seite, die eine gute 
übersicht über die hochschullandschaft 
bietet

www.guardian.co.uk/education/univer-
sityguide
Eine britische überblicksseite

Sprache und Sprachtests

Die meisten europäischen universitäten 
verlangen für die Zulassung zum Studium 
Sprachtests, beispielsweise den toEFl für 

Mein Master im ausland

Mein Master im ausland
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englischsprachige länder, DElF oder DalF 
für Frankreich oder das DElE-Zertifikat 
für Spanien. wie viele Punkte du bei den 
Prüfungen erreichen musst, hängt von der 
jeweiligen universität und Studienrichtung 
ab. Daher empfiehlt es sich, sich rechtzei-
tig zu informieren, um noch genug Zeit 
zu haben, eventuelle Sprachkurse und den 
erforderlichen test abzulegen. Entsprechen-
de Bescheinigungen müssen im allgemeinen 
der Bewerbung beigelegt werden. 

übrigens: Viele universitäten bieten Master-
studiengänge auf Englisch an, beispielswei-
se in den niederlanden oder in skandinavi-
schen ländern!

Achtung! 

auch wenn kein Sprachtest vorge-
schrieben ist, kann es sich als nachteil 
erweisen, keinen absolviert zu haben. 
Solltest du also die Möglichkeit haben, 
ein derartiges Zertifikat zu erwerben, 
empfiehlt es sich in jedem Fall das in 
anspruch zu nehmen.

noten und Empfehlungs-
schreiben

Manche universitäten schauen nicht nur auf 
die noten, sondern verlangen auch Empfeh-

lungsschreiben von mehreren ProfessorInnen, 
die der Bewerbung beigelegt werden müssen. 
auch das muss früh genug geplant werden, 
da es gerade in großen, unpersönlichen Stu-
dienrichtungen schwer sein kann, Professo-
rInnen zu finden, die dich gut genug kennen, 
um dir ein Empfehlungsschreiben auszustel-
len. allgemein jedoch gilt: trau dich! Du hast 
nichts zu verlieren! In den wenigsten Fällen 
wird dir ein Empfehlungsschreiben verweigert 
werden. Beachte: Die Empfehlungsschreiben 
müssen, sofern sie nicht schon in der Ziel-
sprache verfasst wurden, auch noch übersetzt 
werden. gute Empfehlungsschreiben können 
teilweise sogar schlechte noten und Sprach-
tests kompensieren!

aufenthaltsbewilligung

wenn du in einem land außerhalb der Eu 
studieren möchtest, ist es außerdem wich-
tig, dich über die rechtlichen rahmenbedin-
gungen zu erkundigen!

Achtung! 

In vielen ländern enden die Fristen für 
die Bewerbung sehr früh!

Demnach ist es empfehlenswert mit 
der Suche ungefähr ein Jahr vor dem 
Master zu beginnen!

016  

017



nachdem du dir ein Bild von deinen Mög-
lichkeiten gemacht hast und weißt, welche 
kriterien für den Zugang zu den einzelnen 
Masterstudien definiert sind, stehst du 
nun vor einer wahl, die dir mitunter nicht 
leicht fallen wird, besonders wenn du mit 
einer Fülle von Möglichkeiten konfrontiert 
bist. hier ein paar Denkanstöße, die den 
Entscheidungsprozess unter umständen 
erleichtern können:

Interesse

Es mag abgedroschen klingen, aber auch 
bei der wahl des Masterstudiums solltest 
du nicht aus den augen verlieren, welche 
der Studienrichtungen dich tatsächlich 
interessiert.

Es könnte durchaus sein, dass dein 
Bachelorstudium rückblickend nicht die 
perfekte Studienwahl war. Eventuell hast 
du jetzt die chance, deine Entscheidung zu 
korrigieren.

auf jeden Fall ist es wichtig, dass du dir 
die Studienpläne der Studienrichtungen, 
die auf deiner liste stehen, genauer 
anschaust! Manchmal sagt der namen 
einer Studienrichtung nur wenig über die 
konkreten Inhalte des Studiums aus. au-
ßerdem kann es sein, dass du auch in den 
Masterstudien verschiedene Schwerpunkte 
setzen kannst.

Achtung! 

wenn du dir nicht mehr sicher bist, 
wo du den Studienplan findest, google 
einfach Studienplan + „Studienrich-
tung“ + „ort“.

Die Qual der wahl
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Berufsfeld

Vielleicht hast du immer schon gewusst, in 
welchen Beruf du einsteigen willst. Viel-
leicht hat sich dieser wunsch aber auch erst 
im Bachelorstudium konkretisiert oder du 
hast noch immer absolut keine ahnung, was 
du mit deinem leben anfangen möchtest. 
Manche Masterprogramme zielen auf konkre-
te berufliche Betätigungsfelder ab, während 
andere kein so klares Berufsbild vorgeben. 
Bei der wahl deines Masterstudiums solltest 
du auch diesen aspekt berücksichtigen. 

Berufsbegleitend?

Dass Studieren teuer ist, kann niemand 
bestreiten. gerade wenn finanzielle un-
terstützung – aus welchen gründen auch 
immer – ausbleibt, ist man schon früh 
dazu gezwungen, neben dem Studium zu 
arbeiten. oft mehr als einem lieb ist. Die 
Job-aussichten mit einem abgeschlossenen 
Bachelor sind freilich größer als noch wäh-
rend des Studiums. andererseits fallen viele 
Vergünstigungen und oft auch die unter-
stützung der Eltern weg. Viele entscheiden 
sich daher ihren Master berufsbegleitend 

zu absolvieren. Studienrichtungen, die 
dezidiert berufsbegleitend sind, bieten dir 
die Möglichkeit, „normal“ arbeiten zu gehen 
und am wochenende oder am abend an der 
hochschule zu sein, um dich weiterzubil-
den. Im gegensatz zu anderen Studienrich-
tungen sind sie speziell auf die Bedürfnisse 
von werktätigen Menschen abgestimmt. 
Vielleicht erscheint die Vorstellung die 
wenige Freizeit neben der arbeit mit lernen 
zu verbringen, nicht angenehm; aber wenn 
dir sowieso nichts anderes übrig bleibt, 
kann dir die wahl eines berufsbegleitenden 
Studiums zumindest die organisatorische 
komponente erleichtern. Du solltest aller-
dings im hinterkopf behalten, dass nicht 
alle Studienrichtungen berufsbegleitend 
angeboten werden. genauere Informatio-
nen dazu findest du auch im abschnitt zu 
berufsbegleitenden Masterstudiengängen ab 
Seite 33.

noch immer unsicher? Mut 
haben!

natürlich kann es sein, dass du noch immer 
unsicher bist, nachdem du all diese Punkte 
bedacht hast. Eine solche Entscheidung zu 
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treffen, ist schwer und sollte, wenn du die 
auswirkungen auf deine Zukunft bedenkst, 
nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden.

Manchmal kann es helfen, wenn du in dich 
gehst und deine Möglichkeiten visualisierst, 
sprich eine liste oder etwas ähnliches 
schreibst.

Manche Studienrichtungen bieten auch 
tage der offenen tür an, bei denen du dir 
vor ort einen Eindruck vom entsprechenden 
Masterprogramm machen kannst. auch Stu-
dienvertretungen bieten dir eine zuverläs-
sige Möglichkeit, dich über das Studium zu 
informieren.

Achtung! 

Solltest du bei der Entscheidung 
vollkommen anstehen, bleibt dir 
noch immer die option, dich an die 
psychologische Studierendenberatung 
zu wenden. Dort arbeiten Psycho-
logInnen, mit denen du über deine 
Probleme, ängste und unsicherheiten 
reden kannst und die dir tatkräftig 
und kostenlos zur Seite stehen: 
www.studentenberatung.at.

Die Qual der wahl
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3Zugangsbeschränkungen 
und andere hürden



obwohl quantitative Zugangsbeschrän-
kungen für die meisten Masterlehrgänge 
verboten sind, stehen Zugangsbeschrän-
kungen – zumeist qualitativer natur – an 
der tagesordnung. Das folgende kapitel soll 
dir einen überblick über die rechtlichen 
rahmenbedingungen liefern und dann die 
Situation an universitäten, Fachhochschulen 
und Pädagogischen hochschulen gesondert 
darstellen. Insbesondere wollen wir dich da-
bei unterstützen eventuelle hindernisse, die 
zwischen dir und deinem wunschprogramm 
stehen, zu überwinden.

Die Zulassung zu Masterstudien an univer-
sitäten ist im universitätsgesetz folgender-
maßen geregelt (§64 abs. 5):

„Die Zulassung zu einem Masterstudium 
setzt den Abschluss eines fachlich in Frage 
kommenden Bachelorstudiums [...] oder 
eines anderen gleichwertigen Studiums [...] 
voraus. Wenn die Gleichwertigkeit grundsätz-
lich gegeben ist und nur einzelne Ergänzun-
gen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, ist 
das Rektorat berechtigt, die Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfun-
gen zu verbinden, die während des jeweiligen 
Masterstudiums abzulegen sind. [...] Weiters 
können im Curriculum qualitative Zulas-
sungsbedingungen vorgeschrieben werden, 
die im Zusammenhang mit der erforderlichen 
Kenntnis jener Fächer, auf denen das jewei-
lige Masterstudium aufbaut, stehen müssen. 
Es ist sicher zu stellen, dass die Absolvierung 
eines Bachelorstudiums an der jeweiligen 
Universität jedenfalls ohne weitere Vorausset-

gesetzliche und  
theoretische  
grundlagen
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gesetzliche und  
theoretische  
grundlagen

zungen zur Zulassung zu mindestens einem 
facheinschlägigen Masterstudium an dieser 
Universität berechtigt.“

Das heißt, dass du bei der Inskription für 
ein Masterstudium nachweisen musst, dass 
du ein Bachelorstudium absolviert hast, 
welches die notwendigen grundlagen für 
eben dieses Masterstudium vermittelt hat. 
ob dein Bachelorstudium für das Mas-
terprogramm “fachlich in Frage” kommt, 
entscheidet die universität (siehe oben). Die 
gängige Praxis reicht hier von interdisziplinär 
ausgerichteten Masterprogrammen, welche 
gezielt versuchen Studierende unterschied-
licher Bachelorstudien aufzunehmen, bis zu 
Programmen, welche bereits ein hohes Maß 
an Spezialisierung voraussetzen. wenn du 
ein fachverwandtes Studium abgeschlossen 
hast, kann dich die universität unter der 
Bedingung zulassen, dass du bestimmte 
Prüfungen nachholst. In vielen Studienplä-
nen ist vorgesehen, dass diese nachzuho-
lenden lehrveranstaltungen als wahlfächer 
angerechnet werden. Diese Zugangsvoraus-
setzungen stellen oft besonders für Bachelor-
absolventInnenentInnen anderer hochschu-
len hürden dar. Insbesondere beim wechsel 
von einer Fachhochschule an eine universität 
kommt es zu ungleichbehandlungen zulasten 
von FachhochschulabsolventInnen. Die neue 
Bologna-architektur lässt ihre vielgepriesene 
Flexibilität in der Praxis oft vermissen.

Darüber hinaus können “qualitative” 
Zulassungsbeschränkungen festgeschrieben 

werden. Dies gibt der universität weitrei-
chende Möglichkeiten, den Zugang zum 
Masterstudium einzuschränken. Prinzipi-
ell gilt, dass dies von den universitäten 
höchst unterschiedlich angewandt wird. 
hier kommt es auch häufig zu änderungen.

Achtung! 

Bei Masterprogrammen, die gänzlich 
in einer Fremdsprache (z.B. Englisch) 
abgehalten werden, hat die universität 
völlig freie hand bei der Festlegung 
von teilnehmerInnenzahlen und auf-
nahmeverfahren.

Die Zulassung zu universitären Masterstu-
dien in einer Fremdsprache ist gesetzlich 
im universitätsgesetz geregelt (§64 abs. 
6):

„Für Master- und PhD Studien, die aus-
schließlich in einer Fremdsprache angeboten 
werden, kann das Rektorat die Zahl der Stu-
dierenden festlegen und die Zulassung durch 
ein Aufnahmeverfahren regeln. [...]“

Diese regelung verfolgte ursprünglich das 
Ziel, es den universitäten zu erleichtern 
Studienprogramme in kooperation mit 
ausländischen hochschulen einzurichten. 
Zurzeit wird diese gesetzliche Möglichkeit 
aber von vielen universitäten dazu ge-
nutzt, den Zugang zu ihren Masterprogram-

gesetzliche und theoretische grundlagen
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men noch mehr zu beschränken, als dies 
bei deutschsprachigen Programmen aktuell 
möglich ist.

Die angeführten regelungen wurden 2009 
verschärft. regierung und universitätslei-
tungen sehen sich aus mehreren gründen 
dazu veranlasst, den Masterzugang zu 
erschweren:

Kostenreduktion trotz steigender 
Studierendenzahlen

Solange ein hochschulstudium nur für 
die gesellschaftlichen Eliten möglich war, 
sahen konservative PolitikerInnen kein 
Problem darin, öffentliche gelder in die 
universitäten zu investieren. nun hat die 
Bildungsexpansion aber weiten Bevölke-
rungsschichten den Zugang zu höherer 
Bildung geöffnet. gleichzeitig besteht 
zunehmend die auffassung, dass sich 
Studierende ihr Studium möglichst selbst 
finanzieren sollten. wichtigstes Ziel der 
österreichischen Bildungspolitik erscheint 
somit, die steigenden Studierendenzahlen 
nicht mit höheren universitätsbudgets ab-
gelten zu müssen. Folglich wird lieber der 
Zugang beschränkt, als ein qualitätsvolles 
Studium für alle zu finanzieren.

Bachelor als Regelabschluss

gerade in den Sozial- und geisteswissen-

schaften (aber auch in anderen soge-
nannten “Massenfächern”) wird versucht, 
einen großteil der Studierenden nach dem 
Bachelor-abschluss von der universität auf 
den arbeitsmarkt zu treiben. Der abschluss 
eines Masterstudiums soll zur ausnahme 
werden. Bachelorstudien sind oft an den 
Massenbetrieb angepasste Studien mit 
schlechtem Betreuungsverhältnis. Sie sind 
dementsprechend kostengünstig. Vermittelt 
wird zumeist kurzfristig verwertbares wis-
sen, die inhaltliche Diversität des Stoffes 
wird als nachrangig angesehen. So lässt 
sich die akademikerInnenquote günstig 
“steigern“, und die wirtschaft bekommt, 
was sie fordert.

Kleine, elitäre Masterprogramme

während Bachelorstudien für die breite 
Masse vorgesehen sind, sind Masterstu-
dien für eine möglichst kleine gruppe 
„auserwählter“ konzipiert. Soziologisch 
wird dieser Drang der Eliten sich von den 
„einfachen Menschen“ abzuheben auch 
Distinktion genannt. universitäten wollen 
nur “die Besten” in ihre Masterstudien auf-
nehmen. Die Zulassungsvoraussetzungen 
zielen darauf ab, der universität die Mög-
lichkeit zu geben, sich ihre Studierenden 
selbst auszusuchen. Diese Elitenbildung 
geht stets hand in hand mit der (sozialen) 
ausgrenzung anderer. Die Zulassung wird 
in diesem Falle an den notendurchschnitt 
oder ähnliches gebunden.
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während die Bachelorstudien für alle neuin-
skribierten verpflichtend eingeführt wurden, 
können bereits inskribierte Diplomstudie-
rende ihr Studium noch bis zu einem fixen, 
von der universität festgelegten Datum 
fertig studieren. 

Achtung! 

Das von den universitäten festgelegte 
Datum schwankt ebenso wie das Jahr 
der Einführung der Bachelorstudien-
pläne je nach universität und Fach um 
mehrere Jahre.

Die neuen Masterstudien laufen aktuell 
noch auf „Probebetrieb“. aus Sicht der uni-
versitäten ergeben sich je nach Studieren-
denzahl anreize für liberale oder restriktive 
Zulassungspolitiken. während viele univer-

sitäten in den ersten Jahren motiviert sind, 
Studierende für ihre Masterprogramme zu 
gewinnen, um diese zum laufen zu bringen, 
versuchen sie in den Folgejahren je nach 
lehrressourcen die Zahl der Studierenden zu 
senken oder zu erhöhen. andere universi-
täten setzen von anfang an auf Distinktion. 
Prinzipiell ist anzunehmen, dass sich die 
teilweise noch sehr locker gestalteten 
Zulassungsvoraussetzungen in Zukunft 
verschärfen werden.

Achtung! 

aufgrund der unterschiede zwischen 
Studienrichtungen und universitäten 
und aufgrund der erst kurzen laufzeit 
der neuen Bologna-Struktur, können 
keine allgemeinen aussagen über die 
Zulassungspraxis an österreichischen 
universitäten getroffen werden.

Der Stand der Dinge an den universitäten

Der Stand der Dinge an 
den universitäten
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um dir dennoch einen Einblick zu ermög-
lichen, haben wir auszugsweise Zugangs-
regelungen einzelner universitäten und 
Fachbereiche gesammelt. gegliedert nach 
geistes-, wirtschafts- und naturwissen-
schaften, sowie technischen Studien werden 
diese im Folgenden kurz vorgestellt:

geisteswissenschaften

In den geisteswissenschaften ist zwischen 
Programmen zu differenzieren, die direkt 
an ein Bachelorstudium anschließen – die 
größere gruppe – und solche, die es erst 
ab dem Master gibt (z.B. gender-Studies). 
Bei ersteren und wenn du die jeweilige 
Studienrichtung an der gleichen universität 
studiert hast, ist eine anmeldung für ein 
Masterprogramm auf jeden Fall möglich. 
In anderen Fällen sind oft zusätzliche 
Prüfungen im ausmaß von bis zu 30 EctS 
zu absolvieren.

Bei Studien, die auf Sprachkenntnissen 
aufbauen, sind auch diese für die Zulassung 
zum Master nachzuweisen (z.B. Japanolo-
gie). aufgrund dieser Bedingungen ist der 
Zugang zu manchen Masterprogrammen oft 
nur schwer oder gar nicht möglich, wenn 
der Bachelor in einer anderen Studienrich-

tung oder an einer anderen universität 
absolviert wurde. 

wirtschaftswissenschaften

gerade im Bereich wirtschaftlicher Mas-
terstudien lässt sich zunehmend ein 
trend zu englischsprachigen Programmen 
beobachten. wie bereits erwähnt, gibt 
das ausweichen auf ein fremdsprachiges 
Studium den universitäten die Möglichkeit, 
nur eine begrenzte anzahl von Studienplät-
zen anzubieten. neben dem nachweis der 
jeweiligen Fremdsprachenkenntnisse sind 
meist persönliche Bewerbungsgespräche zu 
absolvieren, sowie Motivations- und Bewer-
bungsschreiben zu verfassen. Zudem kann 
der notendurchschnitt aus dem Bachelor-
studium bei der Beurteilung herangezogen 
werden. 

Bezüglich deutschsprachiger Studien wird 
bei wirtschaftlichen Masterstudien meist 
anhand qualitativer kriterien selektiert. 
Dies bedeutet, dass eine bestimmte, festge-
legte anzahl an EctS in einzelnen Studi-
enbereichen, wie z.B. Betriebswirtschaft/
Volkswirtschaft, Mathematik/Statistik etc. 
nachgewiesen werden muss, um zum Studi-
um zugelassen zu werden.
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Achtung! 

oftmals stehen große Prüfungen – ge-
tarnt als Eingangsphase – am anfang 
des Studiums. wenn du diese nicht 
schaffst, darfst du keine anderen 
kurse des Programms besuchen. Diese 
Struktur kann bei steigender nachfrage 
natürlich als Zugangsbeschränkung 
missbraucht werden.

 

naturwissenschaften & tech-
nische Studien

In den naturwissenschaftlichen und 
technischen Studienrichtungen ist der 
Zugang zu Masterstudien vergleichsweise 
leicht möglich. Selbst die wenigen “Mas-
senfächer” dieses Bereichs – laut BMwF 
(Bundesministerium für wissenschaft und 
Forschung) insbesondere architektur, In-
formatik und Biologie – haben in der regel 
eine so hohe Drop-out-rate im Bachelor-
studium, dass nur wenige Studierende ein 
Masterstudium beginnen. Darüber hinaus 
zeigen die offiziellen Statistiken der oEcD, 
dass in den Bereichen naturwissenschaften 
und technik nicht weniger, sondern mehr 
ausgebildete akademikerInnen von nöten 
sind.

größere hürden gibt es allerdings beim 
hochschulwechsel zwischen Bachelor und 
Master. hier werden Studien an anderen 
universitäten oft nicht als gleichwertig ak-
zeptiert und meistens Ergänzungsprüfungen 
vorgeschrieben. oft kommt es zu ungleich-
behandlungen von Studierenden, die ein 
Bachelorstudium an einer Fh absolviert 
haben, weil Fh-abschlüsse von universi-
täten nach wie vor häufig als schlechter 
betrachtet werden.

Tipp! 

Die allgemeinen aufnahmebedingun-
gen für Masterprogramme an öster-
reichischen hochschulen sind enorm 
intransparent. Das wichtigste ist daher 
eine gute online-recherche! neben 
Institutshomepages bieten sich auch 
die Seiten von Studienvertretungen 
oder schlicht Protokolle von curricula-
kommissionen an.

Der Stand der Dinge an den universitäten
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assessment-centern mit rollenspielen, 
Diskussionen, etc. kann dir während dem 
aufnahmeverfahren viel unterkommen. auch 
persönliche gespräche mit MitarbeiterInnen 
der Fh oder Präsentationen von Seiten der 
BewerberInnen sind durchaus üblich.

Tipp! 

Erkundige dich direkt bei der hoch-
schule darüber, was dich beim auf-
nahmeverfahren erwartet. Einige Fhs 
bieten tage der offenen tür an oder 
sind auf Informationsmessen vertreten, 
wo du mit Studierenden des jeweiligen 
Studienganges in kontakt kommen 
kannst. hol dir tipps von ihnen!

Der Fachhochschulsektor ist sowohl bei Ba-
chelor- als auch bei Master-Studiengängen 
grundsätzlich durch eine Beschränkung des 
Zugangs in Form von aufnahmeverfahren 
gekennzeichnet. Sobald ein Studiengang 
mehr BewerberInnen als festgelegte Studi-
enplätze hat, muss ein aufnahmeverfahren 
durchgeführt werden. Das ist so gut wie im-
mer der Fall. während die aufnahmeverfah-
ren im Bachelor meist allgemein gehalten 
sind, sind sie bei den Masterstudiengängen 
sehr wohl auf die Inhalte des Studienfeldes 
abgestimmt. So wird unter anderem durch 
facheinschlägige tests überprüft, ob die 
verlangten Voraussetzungen bei den Bewer-
berInnen vorhanden sind.

Die aufnahmeverfahren können je nach Fh 
und je nach Studiengang ganz unterschied-
lich gestaltet sein. Von computergestützten 
Multiple-choice Fragen (zu allgemeinem 
und facheinschlägigem wissen) bis zu 
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Achtung! 

Falls du planst deinen Bachelor-
abschluss im herbst zu machen und 
parallel ein Master-aufnahmeverfahren 
an einer Fh machen willst, solltest du 
dich  genau erkundigen bis wann du 
den Bachelor abgeschlossen haben 
musst. Die Inskriptionszeit an den 
Fhs ist meist schon im Sommer und 
oft wird bereits dann der abschluss 
verlangt. Falls es dir nicht möglich ist 
den abschluss vor der Inskriptionszeit 
zu machen, kann es passieren, dass dir 
kein ausbildungsvertrag gegeben wird. 
Dies wird damit begründet, dass bei 
einem allfälligen nicht-Bestehen des 
Bachelors dein Platz verfällt und nicht 
mehr anderweitig vergeben werden 
kann. In einer solchen Situation soll-
test du das gespräch mit der Fh bzw. 
der Studiengangsleitung suchen, um 
dich persönlich zu vergewissern, dass 
einem abschluss nichts im wege steht.

Die  Situation an den Fachhochschulen
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Das Masterstudium an den Pädagogischen 
hochschulen (Ph) ist nicht einheitlich 
geregelt, meist hoch spezialisiert und stellt 
üblicherweise keine Fortführung der sechs-
semestrigen lehramtsstudiengänge dar. 
Beispiele sind der lehrgang „Supervision, 
coaching und organisationsentwicklung“ 
an der Ph kärnten, oder das Masterpro-
gramm „Bildungsmanagement und Schul-
entwicklung“ an der Ph oberösterreich. 
Das Masterstudium umfasst in der regel 
120 EctS. Bezüglich Inhalt, Zulassung und 
Zielen der Masterstudien gibt es aber keine 
einheitlichen richtlinien. Jedenfalls gelten 
als grundvoraussetzung ein abgeschlossenes 
Bachelor-lehramtsstudium oder ähnliche 
facheinschlägige Qualifikationen.

Tipp! 

generell ist zu empfehlen, dass du 
dich vor ort bei der jeweiligen Ph 
informierst welche Voraussetzungen 
und welches Zulassungsprozedere du 
durchlaufen musst, um zum Masterstu-
dium zugelassen zu werden.

grundsätzlich wird zur aufnahme in ein 
Masterstudium ein abgeschlossenes Bache-
lorstudium im umfang von 180 EctS voraus-
gesetzt. Des weiteren können beispielsweise 
assessment-center-Verfahren, (einschlägige) 
Berufserfahrung, ein Mindestalter, Befähi-
gungsnachweise, Interviews oder allgemeine 
aufnahmegespräche Bedingungen für die 
aufnahme ins Masterstudium darstellen. Die 
Masterstudiengänge umfassen meist 120 
EctS, wobei 90 EctS in Form von lehrver-
anstaltungen und 30 EctS in Form einer 
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schriftlichen abschlussarbeit zu erbringen 
sind. Vielerorts sind hohe kosten mit dem 
Masterstudium verbunden.

Tipps! 

was du bei der Vorbereitung auf ein 
aufnahmeverfahren beachten solltest:

• Erkundige dich über die exakten 
Prüfungsmodalitäten und bereite 
dich gezielt darauf vor.

• Frage beim Studiengang nach 
der literaturliste, die für den 
facheinschlägigen aufnahmetest 
als Voraussetzung definiert ist und 
gehe diese sorgfältig durch.

• nimm beim tag der offenen tür 
oder bei Informationsmessen 
kontakt zu Studierenden des 
entsprechenden lehrganges auf. 
Sie können dir aufgrund ihrer per-
sönlichen Erfahrung sicherlich bei 
deiner Vorbereitung helfen.

• lass dich von ungewöhnlichen 
Situationen im aufnahmeverfahren 
nicht verunsichern. Es soll nur 
getestet werden, wie du in gewis-
sen Situationen reagierst und mit 
diesen umgehen kannst.

• überlege dir Szenarien, die beim 
aufnahmeverfahren vorkommen 
können und spiele sie mit Freun-
dInnen durch – beispielsweise:

 - Diskussionsrunden: welche the-
men sind in der Branche gerade 
aktuell?

 - rollenspiele: welche rolle 
passt zum Studiengang? z.B.: 
tourismus-Studiengang: gast 
beschwert sich – hotelmitarbei-
terIn muss lösung finden!

• Erkundige dich im Vorfeld gut 
über die Institution, bei der 
du dich bewirbst. wer hat die 
Studiengangsleitung inne? welche 
MitarbeiterInnen sind dort tätig? 
gibt es vielleicht lehrende die 
aushängeschilder sind? nutze 
diese Informationen auch bei 
persönlichen gesprächen, um dein 
Interesse zu zeigen und deine 
gute Vorbereitung zu beweisen.

Zugang zu Pädagigischen hochschulen
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Trotzdem! 

Es sollte sich niemand von Zugangsbe-
schränkungen einschüchtern oder vom 
wunschstudium abhalten lassen. Denn 
dann wäre das Ziel der Beschränkungen 
erreicht! wenn du genauere Informati-
onen brauchst, wende dich jederzeit an 
uns: studienberatung@oeh.ac.at oder 
bipol@oeh.ac.at. Bei speziellen Fragen 
zu Fhs oder Phs wende dich an fh@
oeh.ac.at bzw. paedref@oeh.ac.at
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4Master berufsbe-
gleitend studieren



Entgegen einiger gerüchte sind Master-
studien nicht immer berufsbegleitend. Es 
werden jedoch an vielen Institutionen 
– insbesondere an Fhs – einige Master 
berufsbegleitend angeboten. Dieses kapitel 
soll daher Fragen, die sich in Bezug auf 
berufsbegleitende Masterstudien stellen, 
beantworten.

Berufsbegleitend heißt, dass es dir neben 
dem Studium möglich sein soll, einem 
Vollzeitjob nach zu gehen, ohne Beruf oder 
Studium zu vernachlässigen. umgesetzt wird 
dies, indem lehrveranstaltungen entweder 
am abend oder geblockt an wochenenden 
angeboten werden. Die Dauer des Studiums 
darf dennoch nicht aufgrund der berufsbe-
gleitenden Schiene verlängert werden.

Das heißt allerdings nicht, dass du ver-
pflichtend eine Vollzeitbeschäftigung haben 
musst. Viele Studierende berufsbegleitender 
Studiengänge arbeiten auch teilzeit oder 
sind selbstständig.

was heißt nun 
eigentlich 
„berufsbe-
gleitend“?
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Berufsbegleitend zu studieren heißt nicht, 
dass Beruf und Studium eine Einheit 
darstellen. Im grunde muss oder kann 
ein/e arbeitgeberIn das Studium als deine 
Freizeitbeschäftigung ansehen und die 
hochschule kann nicht von dir verlangen, 
dass du Informationen zu und aus deinem 
Job ins Studium mitnimmst.

Im rahmen von aufnahmeverfahren, die 
insbesondere an Fhs üblich sind, hat 
die hochschule zu Beginn des Studiums 
allerdings sehr wohl die Möglichkeit von 
dir Informationen zu deinem Beruf zu 
verlangen. Sie können diese (leider) als 
grund dich (nicht) aufzunehmen heranzie-
hen. So verlangen viele Studienrichtungen 
eine facheinschlägige Berufserfahrung 
und eine aktuelle berufliche tätigkeit 
zum Zeitpunkt der aufnahme. wenn du 
diese Voraussetzungen nicht erfüllst, kann 
es passieren, dass z.B. eine Fachhoch-
schule keinen ausbildungsvertrag mit dir 

Beruf und Studium – 
eine Einheit?

abschließt. Dennoch gibt es auch hier 
Möglichkeiten, wie du es umgehen kannst, 
der hochschule deine/n arbeitgeberIn zu 
nennen. So könntest du z.B. die Meldung 
bei der Versicherung bis auf den Stunden-
umfang, die Jobbeschreibung und deinen 
namen anonymisieren und als nachweis 
deiner beruflichen tätigkeit abgeben.

gleichzeitig bist du auch nicht verpflich-
tet deine/n arbeitgeberIn über das Studi-
um zu informieren, solange dieses deinem 
arbeitsverhältnis und dem Dienstvertrag, 
den du ja eingegangen bist, nicht in die 
Quere kommt. Es ist jedoch oftmals von 
Vorteil sich der unterstützung deines/r 
arbeitgeberIn zu  versichern, um in lern-
intensiven Zeiten eventuell einen urlaub 
oder Zeitausgleich genehmigt zu bekom-
men. Einige arbeitgeberInnen unterstüt-
zen ihre MitarbeiterInnen sogar darin ein 
Studium berufsbegleitend zu absolvieren, 
indem sie beispielsweise die Studien-

Beruf und Studium – eine Einheit?

4.2
kapitel

034

035  



gebühren bezahlen, bessere finanzielle 
Vergütung oder einen karriereaufstieg 
in aussicht stellen oder vorübergehende 
Bildungskarenz oder teilzeitbeschäftigung 
genehmigen. Erkundige dich im unter-
nehmen, ob eine dieser optionen auch in 
deinem Fall denkbar ist!

Linktipp! 

hast du dennoch einmal Probleme mit 
deinem/r arbeitgeberIn wegen deines 
berufsbegleitenden Studiums, erkundi-
ge dich über deine Möglichkeiten und 
rechte bei:

www.arbeiterkammer.at
Die arbeiterkammer (ak) unterstützt 
abhängig Beschäftigte in jeder erdenk-
lichen Situation unentgeltlich!

Einige hochschulinstitutionen nützen 
die Möglichkeit über ihre Studierenden 
kontakte zur wirtschaft aufzubauen. Das 
begrüßen auch arbeitgeberInnen oftmals. 
Dennoch bist du, wenn dem nicht so ist, 
nicht verpflichtet deiner hochschule zu 
melden, wo du arbeitest. In manchen Fäl-
len kann es schließlich sein, dass du nicht 
möchtest dass deine arbeitgeberInnen 
über dein Studium Bescheid wissen. Folg-
lich wirst du auch nicht wollen, dass deine 
hochschule mit ihnen in kontakt tritt.

Achtung! 

Es ist deine Entscheidung, welche 
Informationen du der hochschule und/
oder deinem/r arbeitgeberIn zukom-
men lässt. Du kannst hier von keiner 
Seite zu irgendetwas verpflichtet 
werden.
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Jedem/r kann es einmal passieren eine 
arbeitsstelle zu verlieren. Das ist auch den 
hochschulen, die eine arbeitstätigkeit ne-
ben deinem Studium voraussetzen, bewusst. 
Daher kann eine hochschule auch nicht von 
ihren Studierenden verlangen, während des 
gesamten Studiums verpflichtend in einem 
Dienstverhältnis zu sein. keine Vereinba-
rung kann dies vorschreiben.

Des weiteren ist es seit einigen Jahren auch 
möglich neben dem Studium arbeitslosen-
geld zu beziehen. Das arbeitsmarktservice 
(aMS) verlangt lediglich, dass du nachweist, 
dass du für den arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehst, was bei einem berufsbegleitendem 
Studium kein Problem darstellen sollte.

Linktipp! 

unter welchen Bedingungen du wäh-
rend des Studiums arbeitslosengeld 
beziehen kannst, erfährst du unter:

www.ams.at
Das arbeitsmarktservice (aMS) hält 
auch alle sonstigen Informationen zum 
thema arbeitslosigkeit und arbeitslo-
senunterstützung bereit.

überlege dir auch, ob der umstieg in ein 
Selbsterhalterstipendium oder Studienab-
schlussstipendium eine Möglichkeit für dich 
wäre, wenn du in die Situation kommst, 
deinen Job zu verlieren. Diesbezüglich 
findest du genauere Informationen im 
Sozialteil ab S. XX in dieser Broschüre. auch 
arbeitslosengeld kannst du zusätzlich zu 
einem Stipendium beziehen. Dieses würde 

Studium und arbeitslosigkeit
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dann als Zuverdienst, dessen höhe aller-
dings begrenzt ist, gerechnet werden. Das 
aMS musst du nicht über den Bezug des 
Stipendiums informieren.

Achtung! 

Man kann dich nicht zwingen neben 
dem Studium zu arbeiten. Jede/r kann 
einmal arbeitslos werden. Das aMS ver-
langt als anspruchsvoraussetzung für 
das arbeitslosengeld „nur“, dass du für 
den arbeitsmarkt zur Verfügung stehst.
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arbeit und Studium unter einen hut 
zu bringen, ist vielleicht nicht mal so 
schwierig. nur vergessen viele bei dieser 
überlegung, dass wir alle auch ruhephasen 
und hin und wieder eine auszeit brauchen. 
Daher kann es bei einem berufsbegleiten-
den Studium oft zu einer Doppebelastung 
kommen. Studium, arbeit oder Privatleben 
– einer dieser Bereiche muss wohl immer 
etwas zu kurz kommen. In den meisten 
Fällen ist es das Privatleben, das leicht 
vernachlässigt wird. aber gerade dieses 
gibt uns die Energie, arbeit und Studium 
gut zu meistern. Daher plane bewusst 
auszeiten neben deinem Studien- und Be-
rufsalltag ein. Vergiss nicht die Verpflich-
tungen hin und wieder auch beiseite zu 
lassen, um wieder Energie zu tanken.

Es empfiehlt sich, zu Beginn des Studiums 
mit höhersemestrigen  darüber zu unter-
halten, wie diese den Spagat zwischen 
Beruf, Studium und Privatleben meistern. 

Ihre tipps und tricks können dir sicher 
gut weiterhelfen, deine Balance nicht zu 
verlieren. 

Der tag hat nun einmal nur 24 Stunden. 
Burn-out Symptome kommen daher nicht sel-
ten bei berufsbegleitenden Studierenden vor.

Linktipp! 

wird dir alles einmal zu viel, scheu 
dich nicht dir hilfe zu suchen. So kann 
dir z.B. die kostenlose psychologische 
Studierendenberatung weiterhelfen: 

www.studentenberatung.at
Die Seite bietet neben kontaktmög-
lichkeiten und einer übersicht über die 
Beratungsangebote auch lesestoff be-
züglich der Bewältigung des Studiums 
und damit verbundenen persönlichen 
Problemen.

Studium und arbeit – eine Belastung
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Tipps! 

worauf du achten solltest, wenn du ein 
berufsbegleitendes Studium anstrebst:

• Plane deine tage und wochen 
gut im Vorfeld und halte dich an 
deinen Plan.

• Finde heraus welche aktivitäten 
dir wichtig sind im leben und 
plane diese fix in deinen termin-
kalender ein.

• Versuche kontinuierlich im Stu-
dium am Ball zu bleiben. Denn 
aufgeschobene Dinge können bei 
deinen knappen Zeitressourcen 
schwer nachgeholt werden.

• hol dir tipps von höhersemestri-
gen, wie diese das Studium neben 
Job und arbeit meistern, ohne die 
Balance zu verlieren.

• Plane urlaub nicht nur für lernin-
tensive Phasen ein, sondern gönn 
dir auch mal eine auszeit abseits 
des Studiums.

• nimm gesundheitliche Probleme 
ernst und hol dir gegebenenfalls 
hilfe.

• nütze die lehrveranstaltungsfreie 
Zeit, um dich auf lehrveranstaltun-
gen und Prüfungen vorzubereiten, 
um dann in zeitintensiven Phasen 
vieles bereits erledigt zu haben.

• gehe zu lehrveranstaltungen wenn 
möglich auch hin. Du benötigst 
oft doppelt so viel Zeit um Ver-
passtes wieder nachzuholen.

• arbeite im team: gerade bei 
berufsbegleitenden Studien hat 
es sich als nützlich erwiesen, das 
Studium nicht als EinzelgängerIn 
zu absolvieren. So können arbeits-
teilung, wie z.B. beim Erstellen 
von Zusammenfassungen, und im 
allgemeinen das arbeiten in grup-
pen dabei helfen, Zeit zu sparen.
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5Stipendien und      Beihilfen im Master



Familien-
beihilfe

auch während des Masterstudiums ist es 
möglich, Familien- und Studienbeihilfe zu 
beziehen und sich günstig versichern zu 
lassen. Doch hie und da gibt es im Vergleich 
zum Bachelorstudium abweichende rege-
lungen. wir haben sie für dich in diesem 
kapitel zusammengefasst.

Achtung! 

ausführliche Informationen zu den 
genannten themen findest du in der 
Sozialbroschüre und den Broschüren 
„Barrierefrei Studieren“ sowie “Studie-
ren und arbeiten“ der öh-Bundesver-
tretung (www.oeh.ac.at) oder in jedem 
Sozialreferat der öh.

auch für Studierende im Masterstudium ist 
es möglich, Familienbeihilfe zu beziehen.

In einem Detail unterscheidet sich die 
regelung für das Masterstudium allerdings 
von der regelung für das Bachelorstudi-
um: obwohl das Masterstudium weniger 
als sechs Semester regelstudiendauer 
hat, hast du dennoch anspruch auf zwei 
toleranzsemester. Das heißt, die maximale 
Bezugsdauer für die Familienbeihilfe im 
Masterstudium beträgt normalerweise 
sechs Semester (vier Semester regelstu-
diendauer plus zwei toleranzsemester), 
weitere toleranzsemester können unter 
bestimmten umständen (z.B. unfall, 
unvorhergesehenes Ereignis) gewährt 
werden.

Zu beachten ist, dass eine altersgrenze 
existiert und diese definitiv ist: wenn du 
diese altersgrenze überschritten hast, ver-
fällt dein anspruch auf Familienbeihilfe.

5.1
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Studien-
beihilfe

Diese altersgrenze ist der 26. geburtstag 
(ab 01.07.2011: 24. geburtstag). Die al-
tersgrenze erhöht sich um ein Jahr, wenn 
du Zivil-/Präsenzdienst geleistet bzw. 
ein „Freiwilliges soziales Jahr“ im Inland 
absolviert hast, schwanger bist bzw. ein 
kind geboren hast. Für Studierende mit 
Behinderung gibt es spezielle ausnahme-
regelungen (siehe Broschüre „Barrierefrei 
Studieren“ der öh).

Die Studienbeihilfe (und das Selbsterhalte-
rInnenstipendium) für Master-Studierende 
wird nach den gleichen kriterien wie für 
Bachelor-Studierende berechnet (siehe Sozi-
albroschüre der öh). auf einige abweichen-
de regelungen sei jedoch hingewiesen:

1. um nach abschluss eines Bache-
lorstudiums für ein Masterstudium 
Studienbeihilfe beziehen zu können, 
muss das Masterstudium spätestens 
24 kalendermonate nach abschluss 
des Bachelorstudiums aufgenommen 
werden. Beachte, dass in kalendermo-
naten gerechnet wird. 24 kalender-
monate sind nicht automatisch vier 
Semester!

2. wenn du die vorgesehene Studienzeit 
zur absolvierung des Bachelors um 
mehr als drei Semester überschritten 
hast, verfällt dein anspruch auf Studi-
enbeihilfe für ein Masterstudium.

Studienbeihilfe
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3. wenn du bereits im Bachelorstudium 
Studienbeihilfe bezogen hast und 
direkt nach abschluss desselben ein 
Masterstudium beginnst, kannst du 
auch während der dazwischen liegen-
den Ferien Studienbeihilfe beziehen, 
du musst den Sachverhalt nur der 
Stipendienstelle melden.

4. wenn du bei aufnahme des Master-
studiums dein 35. lebensjahr bereits 
vollendet hast, hast du keinen an-
spruch auf Studienbeihilfe mehr. Das 
gilt auch für das SelbsterhalterInnen-
stipendium!

5. nach zwei Semestern (= Ende der 
antragsfrist des dritten Semesters) 
musst du einen leistungsnachweis 
von 20 EctS-Punkten (10 Semesterwo-
chenstunden) erbringen, um weiterhin 
anspruch auf Studienbeihilfe zu haben.

Achtung! 

Die öh-Bundesvertretung empfiehlt 
allen Studierenden, einen antrag auf 
Studienbeihilfe zu stellen!
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Seit dem wintersemester 2008/09 ist es 
möglich, nicht nur für ein oder zwei aus-
landssemester Studienbeihilfe zu erhalten, 
sondern auch für ein zur gänze in einem 
land des Europäischen wirtschaftsraumes 
(Ewr) oder in der Schweiz betriebenes Studi-
um ein Mobilitätsstipendium zu bekommen.

Voraussetzungen:

• Das Masterstudium wird an einer 
anerkannten universität, Fach-
hochschule oder Pädagogischen 
hochschule betrieben.

• Die hochschulberechtigung (z.B. 
Matura) wurde in österreich 
erworben.

• Mindestens fünfjähriger aufent-
halt in österreich vor aufnahme 
des Studiums im ausland.

• Es wurde mit ausnahme des Ba-
chelorstudiums noch kein Studium 
abgeschlossen.

• Es darf gleichzeitig kein Studium 
in österreich betrieben oder eine 
sonstige Förderung nach dem 
Studienförderungsgesetz bezogen 
werden.

• Soziale Förderungswürdigkeit, Ein-
haltung der altersgrenze bei Studi-
enbeginn und günstiger Studiener-
folg (anlog zu den kriterien für den 
Erhalt einer Studienbeihilfe).

Die höhe des Mobilitätsstipendiums 
orientiert sich an der höhe der Studien-
beihilfe für auswärtige Studierende. Für 
ausbildungszwecke gewährte Beihilfen in- 
oder ausländischer Stellen vermindern das 
Mobilitätsstipendium entsprechend.

Masterstudium im ausland

Masterstudium im ausland
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Die auszahlung des Mobilitätsstipendi-
ums erfolgt im ersten Studienjahr nach 
Vorlage eines Studienerfolges im aus-
maß von mindestens 15 EctS-Punkten. 
ab dem zweiten Studienjahr muss beim 
ansuchen ein günstiger Studienerfolg 
von jährlich 30 EctS-Punkten aus dem 
bisherigen Studium nachgewiesen werden. 
Die anspruchsdauer richtet sich nach der 
zur absolvierung des Studiums vorgesehe-
nen Studienzeit zuzüglich eines weiteren 
Semesters.

Die antragsfrist ist vom 1. März bis 31. Juli 
des Studienjahres, in dem das auslandsstu-
dium beginnt. Zuständig ist jene Stipen-
dienstelle, in deren Einzugsgebiet du zuletzt 
gewohnt hast.

Achtung! 

auch Master-Studierende haben an-
spruch auf das Studienabschlussstipen-
dium. weitere Infos findest du in der 
öh-Sozialbroschüre.
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In diesem kapitel findest du einen groben 
überblick über die verschiedenen Versiche-
rungsformen, die für dich als Masterstuden-
tIn in Frage kommen können (außer du bist 
ohnehin bereits über ein arbeitsverhältnis 
versichert):

Mitversicherung mit den Eltern 
(Adoptiveltern, Großeltern)

Du kannst bis zur Vollendung des 27. lebens-
jahres mit deinen Eltern mitversichert sein, 
wenn du entweder Familienbeihilfe beziehst 
oder einen leistungsnachweis von 8 Semes-
terwochenstunden pro Studienjahr erbringst.

Es besteht auch die Möglichkeit der Mit-
versicherung mit deinem/r EhepartnerIn, 
deinem/r lebensgefährtIn oder deinem/r 
eingetragenen PartnerIn. Diesbezüglich gibt 
es allerdings unterschiedliche Detailbestim-
mungen.

Studentische Selbstversicherung

Für diese Versicherung ist die gebietskran-
kenkasse deines wohnsitzbundeslandes 
zuständig. unter Einhaltung bestimmter 
Voraussetzungen (z.B. ordentlicher wohnsitz 
in österreich, Studium nicht öfter als zwei-
mal gewechselt) kostet diese Versicherungs-
form 24,93 Euro monatlich (ab 01.07.2011 
49,85 Euro monatlich).

Selbstversicherung für geringfügig 
Beschäftigte

geringfügig Beschäftigte (monatliches 
Einkommen nicht höher als 374,02 Euro) 
sind nur unfallversichert. Sie haben aber 
die Möglichkeit, sich um 52,78 Euro (Stand 
2011) pro Monat selbst zu versichern.

In diesem Fall bist du nicht nur kranken- 
sondern auch pensionsversichert. Den an-

krankenversicherung

krankenversicherung
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trag auf Selbstversicherung musst du auch 
in diesem Fall bei der gebietskrankenkasse 
stellen.

Allgemeine Selbstversicherung

kommt die studentische Selbstversicherung 
für dich nicht mehr in Frage, so kannst du 
dich zwar auch selbst versichern, aber zu 
einem höheren tarif.

Der höchstsatz beträgt monatlich 357,48 
Euro (Stand 2011). Du solltest aber 
gleichzeitig mit dem antrag auf Selbstver-
sicherung einen antrag auf herabsetzung 
der Beitragsgrundlage (Formular bei den 
gebietskrankenkassen erhältlich) stellen.
Es wird dann aufgrund deines Einkommens 
und den wirtschaftlichen Verhältnissen ent-
sprechend die Beitragshöhe festgelegt. Sie 
kann auf rund ein Viertel des höchstsatzes 
abgesenkt werden.

Versicherung nach GSVG

wer aus selbstständiger arbeit (werkverträ-
ge) ein Jahreseinkommen von über
6.453,36 Euro (bzw. 4.488,24 Euro, falls du 
zusätzlich auch einer unselbstständigen
arbeit nachgehst) bezieht, muss seine 
tätigkeit bei der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen wirtschaft (SVa) anmel-
den.

Linktipps: 

Für detailliertere Informationen zu Bei-
hilfen, Stipendien und Versicherungs-
möglichkeiten siehe auch folgende 
homepages:

www.oeh.ac.at (öh-Bundesvertretung)

www.stipendium.at (Stipendienstelle)

www.sozialversicherung.at (hauptver-
band der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger)
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Universität Wien
1010 wien, Dr.-karl-lueger-ring 1
tel.: +43 (0) 1/4277 – 0
www.univie.ac.at

universitätsvertretung
1090 wien, Spitalgasse 2, 
hof 1, trakt 2B, Eg
tel.: +43 (0) 1/4277 – 19501
www.oeh.univie.ac.at

Technische Universität Wien
1040 wien, karlsplatz 13
tel.: +43 (0) 1/58801 – 0
Fax: +43 (0)1/58801 – 41099
www.tuwien.ac.at

universitätsvertretung
1040 wien, wiedner hauptstraße 8-10
tel.: +43 (0)1/58801 – 49501
oder tel.: +43 (0)1/58801 – 49502
Fax: +43 (0) 1/586 91 54, www.htu.at

Wirtschaftsuniversität Wien
1090 wien, augasse 2-6
tel.: +43 (0) 1/31336 – 0
Fax: +43 (0) 1/31336 – 740
www.wu-wien.ac.at

universitätsvertretung
1090 wien, augasse 2-6
tel.: +43 (0) 1/31336 – 5400
Fax: +43 (0) 1/31336 – 748
www.oeh-wu.at

Universität für Bodenkultur Wien
1180 wien, gregor-Mendel-Straße 33
tel.: +43 (0) 1/47654 – 0
www.boku.ac.at

universitätsvertretung
1180 wien, Peter-Jordan-Straße 76
tel.: +43 (0) 1/47654 – 2000
http://oeh.boku.ac.at

kapitel
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Universität für angewandte Kunst Wien
1010 wien, oskar-kokoschka-Platz 2
tel.: +43 (0) 1/71133 – 0
pr@uni-ak.ac.at, www.dieangewandte.at

universitätsvertretung
1010 wien, oskar-kokoschka-Platz 2
tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 2270
Fax: +43 (0) 1/ 712 87 73
oeh_office@uni-ak.ac.at
www.dieangewandte.at/oeh

Akademie der bildenden Künste Wien
1010 wien, Schillerplatz 3
tel.: +43 (0) 1/58816 – 1818
Fax: +43 (0) 1/58816 – 1898
www.akbild.ac.at

universitätsvertretung
1010 wien, Schillerplatz 3
tel.: +43 (0) 1/58816 – 3300
oeh@akbild.ac.at
http://pages.akbild.ac.at/oeh

Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien
1030 wien, anton-von-webern-Platz 1
tel.: +43 (0)1/71155 – 0
Fax: +43 (0) 1/71155 – 199
www.mdw.ac.at

universitätsvertretung
1030 wien, anton-von-webern-Platz 1
tel.: +43 (0) 1/71155 – 8901
Fax: +43 (0) 1/71155 – 8999
www.hmdw.ac.at

Veterinärmedizinische Universität Wien
1210 wien, Veterinärplatz 1
tel.: +43 (0) 1/250 77 – 0
Fax: +43 (0) 1/250 77 – 1090
www.vu-wien.ac.at

universitätsvertretung
1210 wien, Veterinärplatz 1
tel.: +43 (0) 1/250 77 – 1700
Fax: +43 (0) 1/250 77 – 1790
http://hvu.vu-wien.ac.at

kontakte: universitäten, universitätsvertretungen und öh-Sozialreferat
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Medizinische Universität Wien
1090 wien, Spitalgasse 23
tel.: +43 (0) 1/40160 – 0
Fax: +43 (0) 1/40160 910 – 000
infopoint-meduni@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at

universitätsvertretung
1090 wien, währinger gürtel 18-20
leitstelle 6M, nakh
tel.: +43 (0) 1/40160 – 71000
uv@uv-medizin.at, www.uv-medizin.at

Universität Linz
4040 linz, altenbergstraße 69
tel.: +43 (0) 732/2468 – 0
Fax: +43 (0) 732/2468 – 8822
www.uni-linz.ac.at

universitätsvertretung
4040 linz, altenbergstraße 69
tel.: +43 (0) 732/2468 – 8535
oder +43 (0) 732/2468 – 1122
Fax: +43 (0) 732/2468 – 9396
oeh@oeh.jku.at
www.oeh.uni-linz.ac.at

Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung Linz
4010 linz, hauptplatz 8
tel.: +43 (0) 732/7898 – 0
Fax: +43 (0) 732/783 508
www.ufg.ac.at

universitätsvertretung
4040 linz, Sonnensteinstraße 11-13
tel.: +43 (0) 732/7898 – 320
oder tel.: +43 (0) 732/7898 – 321
Fax: +43 (0) 732/73 69 86
oeh.office@ufg.ac.at
www.oeh.ufg.ac.at

Universität Graz
8010 graz, universitätsplatz 3
tel.: +43 (0) 316/380 – 0
Fax: +43 (0) 316/380 – 9140
www.kfunigraz.ac.at

universitätsvertretung
8010 graz, Schubertstraße 6a
tel.: +43 (0) 316/380 – 2900
http://oehweb.uni-graz.at
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Technische Universität Graz
8010 graz, rechbauerstraße 12
tel.: +43 (0) 316/873 – 0
Fax: +43 (0) 316/873 – 6562
info@tugraz.at
www.tugraz.at

universitätsvertretung
8010 graz, rechbauerstraße 12
tel.: +43 (0) 316/873 – 5111
oder tel.: +43 (0) 316/873 – 5101
Fax: +43 (0) 316/873 – 5115
info@htu.tugraz.at
http://htu.tugraz.at

Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz
8010 graz, leonhardstraße 15
tel.: +43 (0) 316/389 – 0
info@kug.ac.at
www.kug.ac.at

universitätsvertretung
8010 graz, Brandhofgasse 21  
(Zi. E. 10)
tel.: +43 (0) 316/389 – 1600
oder +43 (0) 316/389 – 1603
Fax: +43 (0) 316/389 – 1601
oeh@kug.ac.at
http://oeh.kug.ac.at

Medizinische Universität Graz
8036 graz, auenbruggerplatz 2/4
tel.: +43 (0) 316/385 – 0
rektor@meduni-graz.at
www.meduni-graz.at

universitätsvertretung
8036 graz, Stiftigtalstraße 24
tel.: +43 (0) 316/385 – 73080
Fax: +43 (0) 316/385 – 73089
oeh.sekretariat@meduni-graz.at
http://oeh.meduni-graz.at

Universität Klagenfurt
9020 klagenfurt, universitätsstraße 65-67
tel.: +43 (0) 463/2700 – 9200
Fax: +43 (0) 463/2700 – 9299
uni@uni-klu.ac.at
www.uni-klu.ac.at

universitätsvertretung
9020 klagenfurt,  
universitätsstraße 65-67
tel.: +43 (0) 463/2700 – 8800
Fax: +43 (0) 463/2700 – 8899
vorsitz@oeh-klagenfurt.at
www.oeh-klagenfurt.at

kontakte: universitäten, universitätsvertretungen und öh-Sozialreferat
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Universität Salzburg
5020 Salzburg, kapitelgasse 4-8
tel.: +43 (0) 662/8044 – 0
Fax: +43 (0) 662/8044 – 214
studium@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at

universitätsvertretung
5010 Salzburg, kaigasse 28-30
tel.: +43 (0) 662/8044 – 6000
http://oeh-salzburg.at

Universität Mozarteum Salzburg
5020 Salzburg, Mirabellplatz 1
tel.: +43 (0) 662/6198 – 0
Fax: +43 (0) 662/6198 – 3033
www.moz.ac.at

universitätsvertretung
5020 Salzburg, Mirabellplatz 1
tel.: +43 (0) 662/6198 – 4900
oder tel.: +43 (0) 662/6198 – 4910
Fax: +43 (0) 662/6198 – 4909
oeh-sekr@moz.ac.at
www.oeh-mozarteum.at 

Montanuniversität Leoben
8700 leoben, Franz-Josef-Straße 18
tel.: +43 (0) 3842/402 – 0
Fax: +43 (0) 3842/402 – 7702
office@unileoben.ac.at
www.unileoben.ac.at

universitätsvertretung
8700 leoben, Franz-Josef-Straße 18
tel.: +43 (0) 3842/45 272 – 0
Fax: +43 (0) 3842/45 272 – 45
http://oeh.unileoben.ac.at

Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, christoph-Probst-Platz
Innrain 52
tel.: +43 (0) 512/507 – 0
www.uibk.ac.at

universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Josef-hirn-Straße 7
tel.: +43 (0) 512/507 – 4905
info@oeh.cc
www.oehweb.at

Medizinische Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, christoph-Probst-Platz 
Innrain 52
tel.: +43 (0) 512/9003 – 0
www.i-med.ac.at

universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 41
tel. + Fax: +43 (0) 512/9003 – 70670
sekretariat@skalpell.at
www.skalpell.at
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Bundesvertretung der ÖH
1040 wien, taubstummeng. 7-9/4. Stock
tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-0
www.oeh.ac.at

Sozialreferat 
tel.: +43 (0) 1/ 310 88 80-52
sozial@oeh.ac.at 

kontakte: universitäten, universitätsvertretungen und öh-Sozialreferat

054

055  



Pädagogische Hochschule Kärnten 
9020 klagenfurt, hubertusstraße 1
tel.: +43 463 508508
Fax: +43 463 508508-829
office@ph-kaernten.ac.at
www.ph-kaernten.ac.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 676 353 86 37 
oeh@ph-kaernten.ac.at 
www.ph-kaernten.ac.at/organisation/
interessensvertretungen/hochschueler-
schaft

Pädagogische Hochschule Niederösterreich
2500 Baden, Mühlgasse 67
tel.: +43 2252 88570
Fax: +43 2252 88570-180
office@ph-noe.ac.at
www.ph-noe.ac.at

Studierendenvertretung
phnoestuv@gmx.at
www.ph-noe.ac.at/studienangebot/ser-
vices/studierendenvertretung

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
4020 linz, kaplanhofstraße 40
tel.: +43 732 7470-0
Fax.: +43 732 7470-3090
office@ph-ooe.at
www.ph-ooe.at

Studierendenvertretung
t +43 664 553 08 22
oeh@ph-ooe.at
www.ph-ooe.at/index.php?id=272

Pädagogische hochschulen 
und Studierendenvertretungen
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Pädagogische Hochschule Salzburg
5020 Salzburg, akademiestraße 23
tel.: +43 662 6388-0
Fax: +43 662 6388-1010
office@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at

Studierendenvertretung
tel.: + 43 662 6388-1057
stv@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at/index.php?id=393

Pädagogische Hochschule Steiermark
8010 graz, hasnerplatz 12
tel.: +43 316 8067-0
Fax: +43 316 8067-3199
office@phst.at
www.phst.at

Studierendenvertretung
oeh@phst.at
www.phst.at/index.php?id=2176

Pädagogische Hochschule Tirol
6010 Innsbruck, Pastorstraße 7
tel.: +43 512 59923-1004
Fax: +43 512 59923-1099
office@ph-tirol.ac.at
www.ph-tirol.ac.at

Studierendenvertretung
a.scharmer@tsn.at, g.lang-buelo@tsn.at
www.ph-tirol.ac.at/typo3/443.html

Pädagogische Hochschule Vorarlberg
6800 Feldkirch, liechtensteinerstraße 33-37
tel.: +43 5522 31199-500
Fax: +43 5522 31199-550
office@ph-vorarlberg.ac.at
www.ph-vorarlberg.ac.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 5522 31199-512
stv.ph-feldkirch@gmx.at
stvfeldkirch.jimdo.com

Pädagogische Hochschule Wien
1100 wien, grenzackerstraße 18
tel.: +43 1 60118-2000
Fax: +43 1 60118-2004
rektorin@phwien.ac.at
www.phwien.ac.at

Studierendenvertretung
elisabeth.steinkellner@oeh.ac.at
www.phwien.ac.at/services/oeh-364.
html

Hochschule für Agrar- und Umweltpäda-
gogik Wien
1130 wien, angermayergasse 1
tel.: +43 1 8772266-0
Fax: +43 1 8772361
sekretariat@agrarumweltpaedagogik.ac.at
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

Studierendenvertretung
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at/
cm2/index.php/studierendenvertretung
oeh@agrarumweltpaedagogik.ac.at

kontakte: Phs und Studierendenvertretungen
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Private Pädagogische Hochschule Stiftung 
Burgenland
7000 Eisenstadt, 
thomas alva Edison-Straße 1
tel.: +43 5 901 030-0
Fax: +43 5 901 030-1
office@ph-burgenland.at
www.ph-burgenland.at

Studierendenvertretung
studiengangsvertretung@ph-burgen-
land.at

Private Pädagogische Hochschule der 
Stiftung der Diözese Graz-Seckau
8010 graz, lange gasse 2
tel.: +43 316 581670-22
Fax: +43 316 581670-11
office@kphgraz.at
www.kphgraz.at

Studierendenvertretung
stv@kphgraz.at 
kphgraz.at/ueber-uns/stv-oeh

Private Pädagogische Hochschule – Hoch-
schulstiftung Diözese Innsbruck
6020 Innsbruck, rennweg 12
tel.: +43 512 561763-10
Fax: +43 512 561763-20
info@kph-es.at
www.kph-es.at

Studierendenvertretung
tel.: +43 676 873 056 06
gabor.szabo@aon.at
e.preishuber@gmx.at 
www.kph-es.at/index.php?id=926

Private Pädagogische Hochschule der 
Diözese Linz
4020 linz, Salesianumweg 3
tel.: +43 732 772666
Fax: +43 732 797306
office@ph-linz.at
www.ph-linz.at

Studierendenvertretung
oeh@ph-linz.at
www.phdl.at/service/einrichtungen/oeh

 >>> www.oeh.ac.at

9.4
kapitel

058  

059



Private Pädagogische Hochschule - Hoch-
schulstiftung Erzdiözese Wien
1210 wien, Mayerweckstraße 1
tel.: +43 1 29108-106
Fax: +43 1 51552-3082
office@kphvie.at
www.kphvie.at

Studierendenvertretung
stuv.wien@kphvie.at 
stuv.krems@kphvie.at
stuv.rp@kphvie.at
www.kphvie.ac.at/de/wir-ueber-uns/or-
ganegremien/studentinnenvertretung
stuv.kphvie.at.tt

Privater Studiengang für das Lehramt für 
Katholische Religion an Pflichtschulen
9020 klagenfurt, tarviserstraße 30
tel.: +43 463 5877-2221
Fax: +43 463 5877-2209
kphe@kath-kirche-kaernten.at
www.kphe-kaernten.at

Privater Studiengang für das Lehramt für 
Jüdische Religion an Pflichtschulen
1020 wien,
rabbiner-Schneerson-Platz 1/augarten
tel.: +43 1 3341818-10
campus@lauderchabad.at
www.lauderchabad.at

Privater Studiengang für das Lehramt für 
Islamische Religion an Pflichtschulen
1070 wien, neustiftgasse 117
tel.: +43 1 786322-41
Fax: +43 1 786322-43
sekretariat@irpa.ac.at
www.irpa.ac.at

 >>> www.oeh.ac.at

kontakte: Phs und Studierendenvertretungen
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Bundesministerium für Landesverteidi-
gung
1090 wien, roßauer lände 1
tel.: +43 (0) 1/5200 – 24727
www.bmlv.gv.at

CAMPUS 02 – Fachhochschule 
der Wirtschaft GmbH
8021 graz, körblergasse 126
tel.: +43 (0) 316 – 6002
info@campus02.at
www.campus02.at

Studierendenvertretung
8021 graz, körblergasse 126
www.icampus.at
oeh@campus02.at 

Fachhochschule Technikum Kärnten
9701 Spittal a. d. Drau, Villacher Straße 1
tel.: +43 (0) 4762/90500 – 0
Fax: +43 (0) 4762/90500 – 9910
www.fh-kaernten.at

Studierendenvertretung
gemeinnützige Privatstiftung
9800 Spittal an der Drau
Villacher Straße 1
oeh-vorsitz@fh-kaernten.at 

Fachhochschule des bfi Wien GmbH
1020 wien, wohlmutstraße 22
tel.: +43 (0) 1/720 12 86 – 0
Fax: +43 (0) 1/720 12 86 – 19
info@fh-vie.ac.at
www.fh-vie.ac.at

Studierendenvertretung
1020 wien, wohlmutstraße 22
oeh@fh-vie.ac.at 

Fachhochschulen und  
Studierendenvertretungen
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Fachhochschule Salzburg GmbH
5412 Puch, urstein Süd 1
tel.: +43 (0) 50/2211 – 0
Fax: +43 (0) 50/2211 – 1099
www.fh-salzburg.ac.at

Studierendenvertretung
5412 Puch/ Salzburg, urstein Süd 1
vorsitz@stv-fhs.at 

Fachhochschule St. Pölten GmbH
3100 St. Pölten, 
Matthias-corvinus-Straße 15
tel.: +43 (0) 2742/313 228
office@fhstp.ac.at
www.fh-stpoelten.ac.at

Studierendenvertretung
Matthias corvinus - Straße 15
3100 St.Pölten
Mail: stv@fhstp.ac.at 

kontakte: Fachhochschulen und Studierendenvertretungen

FH OÖ Studienbetriebs GmbH
4600 wels, Franz-Fritsch-Straße 11/3
tel.: +43 (0) 7242/44 808
Fax: +43 (0) 7242/44 808 – 77
info@fh-ooe.at
www.fh-ooe.at

Studierendenvertretung
4020 linz, garnisonstraße 21
tel.: 0732 2008 4101
office@oeh.fh-ooe.at
http://oeh.fh-ooe.at

Fachhochschule Technikum Wien
1200 wien, höchstädtplatz 3
tel.: +43 (0) 1/588 39
info@technikum-wien.at
www.technikum-wien.at

Studierendenvertretung
1200 wien, höchstädtplatz 5
twist@fh-twist.at 

FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe 
tirol gmbh
6020 Innsbruck, Innrain 98
tel.: +43 (0) 50/8648 – 4700
Fax: +43 (0) 50/8648 – 67 4700
www.fhg-tirol.ac.at
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Studierendenvertretung
6020 Innsbruck, Innrain 98
www.fhg-stv.at 
office@fhg-stv.at

Fhwien – Studiengänge der wko wien
1180 wien, währinger gürtel 97
tel.: +43 (0) 1/476 77
Fax: +43 (0) 1/476 77 – 5745
service-center@fh-wien.ac.at
www.fh-wien.ac.at

Studierendenvertretung
währinger gürtel 97, 1180 wien
tel.: 01/476 77 5795
www.stuve.info
oeh@stuve.info

Fachhochschulstudiengänge 
Burgenland gmbh
7000 Eisenstadt, campus 1
tel.: +43 (0) 5/90 10 609 – 0
Fax: +43 (0) 5/90 10 609 – 15
office@fh-burgenland.at
www.fh-burgenland.at

Studierendenvertretung
campus 1
7000 Eisenstadt
v@fh-burgenland.at 
www.fhoeh.at 

IMC Fachhochschule Krems GmbH
3500 krems a. d. Donau, Piaristengasse 1
tel.: +43 (0) 2732/802 – 0
Fax: +43 (0) 2732/802 – 4
office@fh-krems.ac.at
www.fh-krems.ac.at

Studierendenvertretung
3500 krems, Piaristengasse 1
oeh@fh-krems.at 

Fachhochschule Vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, hochschulstraße 1
tel.: +43 (0) 5572/792 – 0
Fax: +43 (0) 5572/792 – 9500
info@fvh.at
www.fhv.at

Studierendenvertretung
6850 Dornbirn, hochschulstraße 1
oeh@fhv.at 

Fachhochschule wiener neustadt für 
wirtschaft und technik gmbh
2700 wr. neustadt, 
Johannes-gutenberg-Straße 3
tel.: +43 (0) 2622/89 084 – 0
office@fhwn.ac.at
www.fhwn.ac.at

Studierendenvertretung
Johannes gutenberg-Straße 3
2700 wiener neustadt
studentenvertreter@fhwn.ac.at 
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kontakte: Fachhochschulen und Studierendenvertretungen

Ferdinand Porsche Fern 
FH-Studiengänge GmbH
1040 wien, lothringerstraße 4-8
tel.: +43 (0) 1/505 47 76
office@fernfh.at
www.fernfh.at

Fachhochschule Campus Wien
1100 wien, Daumegasse 3
tel.: +43 (0) 1/606 68 77 – 100
Fax: +43 (0) 1/606 68 77 – 109
office@fh-campuswien.ac.at
www.fh-campuswien.ac.at

Studierendenvertretung
1100 wien, Daumegasse 3
www.stuve-wien.at
info@stuve-wien.at 

FH JOANNEUM GmbH
8020 graz, alte Poststraße 149
tel.: +43 (0) 316/5453 – 8800
info@fh-joanneum.at
www.fh-joanneum.at

Studierendenvertretung
8020 graz, alte Poststraße 149
tel.: +43 (316) 5453 - 8503
www.fh-joanneum.at/join 
join@fh-joanneum.at 

FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH
6330 kufstein, andreas-hofer-Straße 7
tel.: +43 (0) 5372/718 19
Fax: +43 (0) 5372/718 19 – 104
info@fh-kufstein.ac.at
www.fh-kufstein.ac.at

Studierendenvertretung
6330 kufstein, andreas hofer Straße 7
www.oeh-fhkufstein.at 
stud.oeh.vorsitz@fh-kufstein.ac.at 

Lauder Business School
1190 wien, hofzeile 18-20
tel.: +43 (0) 1/369 18 18
office@lbs.ac.at
www.lbs.ac.at

MCI – Management Center Innsbruck 
Internationale Fachhochschulgesellschaft 
GmbH
6020 Innsbruck, universitätsstraße 15
tel.: +43 (0) 512/2070
office@mci.edu
www.mci.edu

Studierendenvertretung
kaiserjägerstraße 1 / 4. Stock / top 38 
(öh-Büro)
6020 Innsbruck
tel.: +43 664 8130512 
www.stv-mci.at
info@stv-mci.at
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Geld für deine Ideen

Ein buch, 
ein Vortrag, 
ein Theaterstück, …

Es gibt so viele ideen für projekte, 
nur zu oft scheitert es am geld. 
die Öh kann dir bei der Finanzierung 
deines projektes helfen:

http://oeh.ac.at/sopro Fo
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